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Welche Unterlagen werden für die P-Konto-Bescheinigung benötigt? 

 

Zum Nachweis des Anspruchs auf einen erhöhten Freibetrag legen Sie bitte je nach Sachverhalt folgende Unterlagen 

vor: 

1. Nachweise über Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen, d.h. 

a. Nachweise über Unterhaltsverpflichtungen 

(z.B. Heirats- und Geburtsurkunden, Unterhaltstitel, Scheidungsurteil etc.) 

UND 

b. Nachweis über tatsächlich, regelmäßig geleisteten Unterhalt 

 Bei Barunterhalt: Nachweis über Zahlungen (Kontoauszüge bzw. Quittungen der letzten sechs Monate 

oder Bestätigung von der unterhaltsberechtigten Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter) bzw. 

 Bei Naturalunterhalt: Nachweis, dass unterhaltsberechtigte Person im selben Haushalt lebt (aktuelle 

Meldebescheinigungen oder Ausweise für in Haushaltsgemeinschaft lebende Unterhaltsberechtigte, ggf. 

Wohngeldbescheid) bzw. Nachweis, dass Unterhalt in Form von Naturalien (Kleidung, Miete, Telefon, 

Lebensmittel, Kursgebühren etc.) geleistet wird (z.B. Quittungen oder Bestätigung von der unterhalts-

berechtigten Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter) 

2. Leistungsbescheide (aktuell und vollständig) über laufende Sozialleistungen (ALG II, Grundsicherung), die 

für Dritte auf dem Konto entgegengenommen werden sowie Kontoauszüge 

 

3. Nachweis über den Bezug von Kindergeld oder Kinderzuschlag (Bescheid sowie Kontoauszug) 

 

4. Bescheide über Leistungen zum Ausgleich eines durch einen Körperschaden bedingten Mehraufwandes 

(z.B. Blindengeld, Pflegegeld) sowie Kontoauszüge 

 

5. Leistungsbescheide über einmalige Sozialleistungen (z.B. Schulmittelpauschale, Klassenfahrt, Erstausstat-

tung). Nachzahlungen laufender Leistungen (z.B. ALGII, Grundsicherung, Kindergeld etc.) sind keine einmaligen 

Leistungen. 

 

Das individuelle Einkommen ist von Art und Höhe her irrelevant, da die Freigabebeträge im Wesentlichen Pauschalen 

sind. Insofern werden keine Nachweise über die tatsächliche Höhe des regelmäßigen Einkommens (z.B. Gehalt) be-

nötigt. 

 

Diakonie Güstrow e.V.      P-Konto-Sprechzeiten: 

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung  Die 16 - 18 Uhr   

Kooperationsverbund DRK-Diakonie    Do  9 - 12.30 Uhr  

Platz der Freundschaft 14c, 18273 Güstrow   bzw. nach Vereinbarung 

Tel.: 03843/ 776 1777 

schuldnerberatung@diakonie-guestrow.de 


